
 

Ersatzwahl eines Mitglieds der Evangelisch-reformier-
ten Kirchenpflege Bubikon für den Rest der Amtsdauer 
2022 – 2026 (Wahlvorschlag) 

Gestützt auf die Wahlausschreibungen vom 20. Dezember 2022 mit Ergänzung vom 
23. Dezember 2022 ist für die Ersatzwahl eines Mitglieds der evangelisch-refor-
mierten Kirchenpflege innert der festgesetzten Frist von 40 Tagen folgender Wahl-
vorschlag eingereicht worden: 

Billeter Yvette, 1965, Sachbearbeiterin Export, Hüslistr. 11, 8608 Bubikon, Neu 

In Anwendung von Artikel 6 der Kirchgemeindeordnung und § 53 Abs. 1 des Gesetzes 
über die politischen Rechte (GPR) wird eine neue Frist von 7 Tagen, bis spätestens 
15. Februar 2023 angesetzt, innert welcher der Wahlvorschlag zurückgezogen oder 
geändert werden kann oder auch neue Wahlvorschläge beim Gemeinderat Bubikon 
eingereicht werden können. 
Wählbar ist, wer Mitglied der Landeskirche ist, den politischen Wohnsitz in der Ge-
meinde hat, über das Schweizer Bürgerrecht oder eine ausländische Bewilligung B, 
C oder Ci verfügt und das 18. Altersjahr erreicht hat. Die Kandidatin oder der Kandidat 
muss mit Namen und Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf und Adresse auf 
dem Wahlvorschlag bezeichnet werden. 
Zusätzlich können Rufname angegeben werden. Jeder Wahlvorschlag muss von min-
destens 15 Stimmberechtigten der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Bubikon 
unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unter-
zeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann 
nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit Kurzbezeich-
nung versehen werden. 
Der Gemeinderat Bubikon erklärt die vorgeschlagene Person als gewählt, wenn die 
Voraussetzungen für eine stille Wahl gemäss § 54 und 54a GPR erfüllt sind. Sind die-
se Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt, wird eine Urnenwahl am Sonn-
tag, 18. Juni 2023 durchgeführt. 
Sofern ein zweiter Wahlgang für den zu besetzenden Sitz notwendig wird, sind die 
bereits eingegangenen Wahlvorschläge auch für den zweiten Wahlgang gültig. Bis 
zehn Tage nach dem ersten Wahlgang (bis Mittwoch, 28. Juni 2023) können gültige 
Wahlvorschläge zurückgezogen oder neue Wahlvorschläge eingereicht werden. Eine 
stille Wahl ist im zweiten Wahlgang ausgeschlossen. Der zweite Wahlgang findet am 
Sonntag, 3. September 2023 statt. 
Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen bei der Bezirkskirchenpflege Hinwil, Frau 
Carola Heller, Brütten 1, 8496 Steg, erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen 
Antrag und deren Begründung enthalten. 

Bubikon, 6. Februar 2023 Wahlleitende Behörde / Gemeinderat Bubikon 


